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Religion und Krimin logie
Wolf L1iddéndorff
Das Thema dieser Abhandlung mag manchen Theologen WI1e Kriminologen etwas
überraschend anmuten, weıl die Vertreter beider Dıiszıplinen sıch bisher häufig
fremd oder Sar ablehnend gegenüberstanden; 65 äßt sıch aber nachweisen un!
das tun, 1St das Ziel der folgenden Ausführungen daß Religion und Kırche
einerselts und die Wissenschaft der Kriminologie anderseıts sıch heute näher-
gekommen sind, als 6S Je einem Zeitpunkt ihrer jeweiligen geschichtlichen Ent-
wicklung der Fall WAar, un! daß sie jetzt un ın Zukunft einander brauchen und
sich auf vielen Gebieten erganzen und helfen können.

nı  n

Geschichte der Krıminologie

Von der Kriminologie als einer Wissenschaft 1mM modernen Sınne sprechen WIrLr

erst se1it etw2 Jahren. In Verbindung mit der naturwissenschaftlichen Forschung
des Jahrhunderts und ıhrem gewaltigen Objektivierungsprozeß wurden auch
das Verbrechen un der Verbrecher ZU Objekt möglichst unvoreingenommener
empirischer Untersuchungen, die sıch VOrTr allem mit der Entstehung und den Ur-
sachen des Verbrechens befaßten.

Als Teilwissenschaft der Kriminologie entwickelte siıch die kriminalanthro-
pologische oder krıminalbiologische Schule, die von dem Turiner Arzt Ciesare Lom-
broso (1835—1909) begründet wurde. Die Lehre Lombrosos besagte, INan könne
den Verbrecher, der schon als solcher geboren würde, bestimmten außerlich er-
kennbaren körperlichen und seelischen Merkmalen ıdentihzieren. Wenn auch diese
Lehre VO „Uomo delinquente“ heute überwunden 1St, anerkennt mMan in Lom-
broso doch den Schöpfer der modernen Kriminologie, der den Blick der Straf-
Justiz grundsätzlich VO  3 der 'Tat auf den 'Täter lenkte.

Der ıtalıenıschen Schule folgte d  1€e französische Rıichtung, die die Theorie vom
allumfassenden Einfluß des ılieus aut die Entstehung von Verbrechen vertrat,.
Es bildeten sıch sehr bald innerhalb der soziologischen Schule verschiedene Rıich-
N, von denen die folgenden rel die wichtigste Rolle spielten. Dıie für die
Kriminologie fruchtbarste War diıe eigentliche Kriminalsoziologie, die sich aus der
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Verbindung Mmiıt dem Strafrecht und der Strafrechtspr—äziié entwickelte und nNnur
Bereich des „cCrimen“ wirkte, also in ihrer Methodik die durch die Strafgesetz-
gebung Schranke absolut respektierte. Kriminalsoziologen W1e ıs Liszt,
Exner und Bonger haben in diesen Grenzen eine ausgezeichnete Arbeiıt geliefert,
wenn auch die Prämisse VO überragenden un:! alleinıgen Einfluß der Umwelt
heute als talsch erkannt ist;.

Zu der 7Z7weıten VO  e} So‘ziol_ogeh gehören D viele moderne ahaerikani—
sche Wissenschaftler, die in erstier Linıe Soziologen S1InN.  d und NUr wen1g auf dem
Gebiet der Kriminologie arbeiten, hier aber die Grenze des „crimen“ ihrer
Methodik beachten.

Der tolgenschwerste Einbruch der Soziologie 1n den Bereich der Kriminologie
erfolgte durch die dritte Gruppe der Wiıssenschaftler, die sich fast ausschließlich
MIt Fragen der allgemeinen Soziologie beschäftigen die sich parallel Zur Kriımi-
nalsoziologie entwickelt hat un vVvon diesem Gebiet her auch in den Bereich der
Kriminologie hinübergegriffen haben Sıe haben den Begriff des Verbrechens Von

den Defnitionen des Strafgesetzbuches abgelöst und sprechen nur och von NOTL-

malem der VO  ; der Norm abweichendem Verhalten der auch VO  ; so7z1aler
Anomıie der in den UÜSA von „antısocıal behavior“. Man verfährt 5! weıl sıch
1ın den Normen des Strafgesetzbuches WwW1e überhaupt in dem Begriff des Verbre-
chens ein negatıves Werturteil des Staates und der Gemeinschaft ausdrückt, diese
Soziologen aber wissenschaftliche Forschung ‚methodisch absolut wertfrei halten
öllen und auch eine Wertung menschlichen Verhaltens ablehnen und damıiıt Dn

auch das Wesen un Wıiırken der Religion gründlich verkennen. Härıng spricht
diesem Zusammenhang mit echt VON den Nachwirkungen „des Soz10logismus
der Schule Durkheims“ und der Verwandtschaft AD marxistischen Soziologie}.

Die Forderung nach einer Soziologie, „dıe nıchts als Soziologie 1St  CC (Ren  C  4 König),
R Aaus Zzwel Gründen in sıch widerspruchsvoll un:! annn deshalb aum brauch-
baren Ergebnissen tühren. FEinmal lıegt 1n der Ablehnung jeder Wertung schon
eine subjektive Entscheidung, eine „wertende“ Auswahl, und ZU anderen T1N-
SCHh die persönlichen un berutflichen Eigenschaften des Forschenden ein subjektives
Moment in jede Untersuchung. So wırd AA die rel1g1öse Bındung des Sozio0l10-
SCH der auch se1ne Nıchtbindung das Ergebnis relig10nssozi0logischer Unter-
suchungen beeinflussen”. Keıne Forschung annn sıch davon freihalten, er-

bewußte der halbbewufte Ziele anzustreben?3.
Die amerikanıschen Soziologen haben versucht, diesem Dilemma durch eine

noch stärkere Theoretisierung und Straffung der Methode abzuhelfen mi1t dem Er-
gebnis, da{f Ma  3 der amerıkanıschen Soziologie schon häufig MIt echt vorgew OL-
fen hat, sS1ie se1 oft 1im Theoretischen st_ed<engeblieben, habe lediglich Forschung

acht uUNı Ohnmacht der Religion, Salzburg 1956, DE
Probleme der Relıgionssoziologie, hrsg. VO iBEM und ATTHES, öln 1962, 216.

a.a.0. 370.
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der Forschung Sllen betriébén un: Babé NUr wenıge ur  .. die Praxis brauchbare
Ergebnisse geliefert. Oberndörter hat das Versagen der Soziologie iın den USA
eindrucksvoll geschildert, un: Zzwar gilt 1es sowohl für die soziologische Theorie
w1e auch für einen Großteil der empirischen Untersuchungen, bei denen IN  s weit-
hın auf jede theoretische Grundlegung verzichtet hat“*. Zahlreiche Fiälle derartigen
Versagens ließen sıch aufzählen®, ıhnen allen 1St gemeinsam, daß 1e soziologische
Theorie den Soziologen den Blıck aut die Wirklichkeit verstellt un S1e ahm legt
Dieselbe Theorie annn DU  — einmal iıcht Ww1e eine Art Zaubermittel auf alle Gebiete
des menschlichen Lebens angewendet werden, VO  am} der Erforschung der Agrar-
struktur bis den Problemen der Kriminalität.

Auch 1n Deutschland hat INnan die sozlologısche Forschung, wI1ie S1e heute ın An-
Jehnung amerıikanische Vorbilder: häufig betrieben wird, heftig krıtisiert;
hat Schelsky VO  } dem „profunden Dilettantismus der deutschen Soziologie der
Gegenwart“ gesprochen und den Gegensatz 7zwiıischen „eingeschworenen Empir1-
kern  CC un: Theoretikern hervorgehoben®. Von moraltheologischer Seite Aaus hat
Schöllgen auftf die Unzulänglichkeit wertfreier Soziologie hingewiesen, die ÜAhn-

Ww1e manche Rıchtungen der Psychologie die ontologisch niedgre Stutfe Von

Gesetzlichkeiten mi1ıt den sittlıchen Normen verwechseln, also das eın dem Sollen
gleichsetzen w1e 1es TD Kınsey hat und gyleichzeitig die eigene Unvoll-
ommenheıt damıt kompensieren suchen, daß S1e den Anspruch erheben, miıt
ihrer Wissenschaft alle menschlichen Probleme lösen können?.

Nach diesen Ausführungen braucht icht besonders betont werden, da es

den Soziologen ın den USA w1e auch bei uns bisher ıcht gelungen 1st, wesentliche
Beiträge ZUr Erforschung der Ursachen des Verbfechem lıefern, die der Krımi-
nologie (]100> Wege welisen könnten.

Auf dem Gebiet der allgemeinen Psychologie und der Tiefenpsychologie hat
inan sıch in Ühnlicher Weıse W1e iın der Soziologie VO  3 der ursprünglichen Kon-
zeption der Kriminologie entfernt und des Begrifts Verbrechen den viel wei-

und unscharfen Begriff der „Unangepaßitheit“ (maladjustment) der Dar den
der „Krankheıit“ gewählt. Man vermeıdet auf diese Weise eine €  Ng mensch-
liıchen Verhaltens, eliminiert den Begriff der Verantwortung und stempelt jeden
Verbrecher zZzZu Kranken, der ıcht mehr bestraft werden soll, sondern NUr behan-
delt oder seheilt werden darf Wıe Ellenberger zutreftend ausführte, verwechselt
der Psychoanalytiker dauernd die Begriffe Schuld und Schuldgefühl; die ethischen
Werte werden durch die Psychologıe wegdiskutiert®.

Trotz der Streitigkeiten der verschiedenen Schulen der Psychologie un: Tiefen-

Von der Einsamkeit des Menschen ın der odernen amerikanischen Gesellschafl (Freiburg/Br. ?1961) 143 EI
auch MERGEN, Kriminologte heute (Hamburg 42—43 miıt der arten IE:itik des anadischen Kriminologie-

professors Ellenberger.
Sı TUNLEY, Kids, Crime and Chaos (New 'ork
Ortsbestimmung der deutschen Soziologie (Düsseldort 959} 25, Z

i Die soziologischen Grundlagen der hatholischen Sıttenlehre (Düsseldorf 42,
MERGEN a.a2.0© 41

117



A

psychologie untereinander? sind doch ı ganNzen starkeEinflüsse M1M1n0-
logische Ursachenforschung festzustellen. Die Welle der verschiedenen Psycholo-
SICH hat die Schule der Milieutheorie abgelöst;mMan betont die entscheidende Wır-
kung der Erlebnisse Kindes den ersten Lebensjahren und erklärt MI und
ZUS ıhnen die spatere Verwahrlosung un! Kriminalıität. Beweıse für diese Theo--
rıen wurden bisher aum geliefert Das ungeheure Anwachsen der Jugenddelin-

gerade den Ländern, denen Psychologen und Tiefenpsychologen der
Erziehung den 'Ion angeben, spricht die Rıchtigkeit dieser Auffassungen!®
Schöllgen hat 1e Seuche des Psychologismus kritisiert, der den Anspruch erhebt,
C111e Universalwissenschaft SCIN, die den Psychologen Z allgemeın und
überall zuständigen Schiedsrichter macht1!

eın Konkurrent iSTt 1Ur noch der Soziologe.
Nachdem die psychologische Welle der Kriminologie weder 1e Entstehung

des Verbrechens genügend erklären vermochte, noch Erfolge der Verbrechens-
bekämpfung oder -verhütung nachweisen konnte!? betont mMan heute der Kri-
minologıe die sogenannte Vereinigungstheorie, nach der Einzelfall sowohl b10-
logische WI1C soz1ologische der psychologische Faktoren 1e Verwahrlosung oder
Kriminalıität Menschen verursachen können. Mıt dieser Theorie WIr'!  d C1SCNLT-
lıch NUur verschleiert da{fß WITLr fast hundertjährigen Forschungstätigkeit
der Kriminologen aller Sparten bis heute 1Ur mehr über die Entstehung Vvon

erbrechen WI1SSCNH, als 1es der Zeıt der Fall Wäal, der Lombroso MT sSEiINELT

Arbeit begann.
Trotz des oftensichtlichen Versagens der naturwissenschaftlichen Zweige der

Kriminologie beharren CIN1SC Wiıssenschaftler auf der Theorie, die Kriminologie
könne 1Ur C1NeE Naturwissenschaft sein und habe keinestalls mM1 den
Geisteswissenschaften tun!® Im übrigen 1St heute Bereich der Kriminologie
die Verwirrung der Geister vollkommen: jeder Kriminologe 65 oibt überhaupt
bezeichnenderweise keine SCHNAUC Definition dafür, Wer eigentliıch ein Kriminologe
iST versteht seinem Arbeitsgebiet anderes. Die Schwerpunkte der
theoretischen und praktischen Arbeit SIN  d VvVon Land Land und innerhalb der
einzelnen Staaten Zanz verschieden14

Der Tiefpunkt der Entwicklung wurde ohl damıt erreicht daß MNan grund-
sätzlıch bestritt daß die Kriminologie eCe1iNe Wissenschaft 1ST Man hart beispiels-

edrängt VOo der Fülle der Psychologien und Charakterologien gleicht der Kriminologe zunächst Schiff-
rüchıgen wildbewegten Meer“. Strafrechtsreform für heute unı OTECH (Berlin 19

Hıerzu Wandlungen iın den kriminologischen Grundlagen der Strafrechtsreform (Karlsruhe
373 ff., MERGEN 41,

11 Konkrete Ethik (Düsseldorf 391
1€| Current Projects the Prevention Control and Treatment of Crıiıme anı Delinquency (New
47 ,
Hıerzu BAUER, Kriminologie, Strafrechtswissenschafl und -pflege, Recht der Jugend, 1960, 113 unı MERXR-

GEN, Die Wissenschafl Vo: Verbrechen (Hamburg
Hıerzu MERGEN, Kriminologie heute, a.a.0., MI Berichten sechs verschiedenen Ländern und

Krıminologen erschiedener Richtungen, auch The Canadiıan Journal of Corrections Januar M1{

blick ber die kriminologische Arbeit in Kanada die sıch vorwiegend auf Sozialarbeit un Strafvollzug konzentriert
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gesagtl,1e€ Kriminologie habe deshalb icht den Charakter Wıssen-
schaft, weıl ihre wesentlichen Teilgebiete Soziologie und Psychologie keine wirk-
lichen Wissenschaftten sej1en!S,

Heute ı1ST indessen eine SCWISSC Besinnung und Umkehr festzustellen. Eıner ihrer
Wortführer 1STt der holländische Strafrechtsprofessor Nagel der eine „moderne
Kriminologie gefordert hat die ıcht mehr NUur biologische, soziologische un!
psychologische Faktoren zusammenrechnet, sondern der Lage sein muß den
straffälligen Menschen seinNner Gesamtheit verstehen: dieses Verstehen stellt
eiNe Aufgabe dar, die ber den Bereich der Naturwissenschatten hinaus-
ragt, deren Methoden InNnan siıch für die Sammlung von Tatsachenmaterial selbst-
verständlich auch weıterhıin bedienen mu{$16.

Der rühere deutsche Strafrichter und Jetzıge englische Kriminologe, rof
Mannheım, außerte sıch der Eıinleitung sC1Ne5 Buches Pıoneers Criminology

ahnlichem Sınne, WeNnNn SAagtT, WIr dürften uns Von den statistischen Methoden
nıcht überwältigen lassen und die kostbare un! Pflanze Intuition dürfe
nıcht werden!?. Ellenberger glaubt, die Kriminologie könne die JeTzZ1ge
Verwirrung un Erfolglosigkeit NUur mit Hılfe starken philosophischen UÜber-
Jegung überwinden!8.

Zusammenfassend aßt sıch teststellen, daß Zeıt philosophisches Den-
ken wıeder stärker die Kriminologie aufgenommen wurde und daß IMNa  -} all-
mählıch wieder der Überzeugung gelangt, die Kriminologie se1 ein Doppeltes:
Naturwissenschaft und auch Geisteswissenschaft rein empirische Forschung
oder ohne wertfreie Theorie geNUgT dem Kriminologen icht mehr!? Diese Auf-
fassung beginnt sıch den USA durchzusetzen; der promınentesten

amerikanıschen Soziologen, Prof Wolfgang, schrieb 1963, der Krimi1-
nologie könnten „INTerpreiive analyses“ gelegentlich ber die Grenzen der auf
empirischem Wege gefundenen Tatsachen hinausgehen®

Die Doppelnatur der Kriminologie 1ST deshalb wichtig, weiıl damıt der vVon

den Soziologen und Psychologen konstrulerte Gegensatz ZU Strafrecht wieder
aufgehoben 1STt., Man anerkennt heute wieder weıthın daß die Kriminologie VO

Strafrecht un dessen Definitionen abhängig i1st“1 Das Strafrecht hat
Reihe von Ländern C1iNeE Entwicklung durchgemacht die ahnlich verlief

WI1ie die der Kriminologie. Dıie Bewegung der Detense socıale wollte erstem

Ansturm nach dem Weltkrieg das Strafrecht gänzlich abschaften und durch
ein 5System VO  $ erziehenden un:! heilenden Ma{fißnahmen völlig neutraler Art e_

ROBISON Juvenile Delinquency New ork 1960) 192
Klassische und Moderne Kriminologie Zeitschrifl für die gesamite Strafrechtswissenschafl, 1959 114

London 1960 EN a2.2.0 44
Der amerikanische Protessor Demos schon VOLr Reihe VO:!  - ahren, Empiriısmus die ese des

Intellekts; Zweifel a} Empirismus, Die AÄAmerikanische Rundschau, 1947, y
Criminology and the Criminologist, Tbe Journal of Criminal Law, Criminology Police Science,

1963, 155
21 41€] 158
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setzen“?. Als BSCW1SSC Reaktion Wr diese Entwicklung insofern verständlich, als
das Strafrecht früher zuweılen die Verbindung MItTt der Wirklichkeit des Lebens
verloren hatte Auch AUusSs dem Grunde mochte sıch die Detense socıale ] ihrem
Bestreben bestätigt fühlen, als viele Geisteswissenschaftler und auch Theologen
6S der Vergangenheit ablehnten, sıch IMITt den Problemen des weltlichen Straf-
rechts überhaupt befassen?®3.

Die 7zunächst radıkale Bewegung der Defense socıiale spaltete sıch schließlich
C1iNe radıikale iıtaliıenısche und eine gemäßigte französische Rıchtung, die beij-

spielsweise den Begrift der individuellen Verantwortung wieder ıhr System auf-
hat Eın modernes Land WI1IC Schweden, das jahrelang Gesetz-

entwurtf hne das Wort Strate dıiskutierte, hat nunmehr jedoch wıieder C1inN Straf-
gesetzbuch“.

Der eue Entwurf deutschen Strafgesetzbuches geht von christlichen
Menschenbild 4us?4. Die Große Strafrechtskommission hat sıch nach langen Er-
Örterungen grundsätzlich für das tradıtionelle 5System des Stratrechts entschieden
und der ewegung der Defense socıale C116 Absage erteilt. Religiöse Kräfte sınd
damıt wıeder der tragenden Pfeiler UNsSseTCS5 Stratrechtes geworden

Auf anderen Wıssenschaftsgebieten hat INa  ; den Boden der früher hartnäckig
festgehaltenen Objektivität ebenfalls verlassen IN  -} hat die CISCENCHN Begrenzun-
yCn klar erkannt hat eingesehen, „daß der Mensch AaUS der Wissenschaft allein
icht leben kann“?5 und steht der Religion iıcht mehr feindlich gegenüber, be-
zieht dıie Religion dıe CISCHNCNHN Überlegungen ein Das beste Beispiel hierfür 1STt

arl Jaspers, der dem Buch „Vom Ursprung und Ziel der Geschichte ausführt,
die eigentliche und wichtigste Frage der Zukunft SC1 technischen Zeitalter die,
WIie un: W as der Mensch gylauben wırd?®.

Auch bezüglıch der Methode wissenschaftlicher Forschung werden häufig Zwei-
fel der Möglichkeit oder Zweckmäßigkeit des rein objektiven, wertfreien Vor-
gehens geäußert. So verlangt Wach für die vergleichende Religionsforschung den
Eınsatz Von Gefühl und Teilnahme: Indifferenz und rein posıtivistische Haltung

ıcht ZzU Verständnis Religion?7.

Dıe kırchliche Sozıialforschung

Die Kıiırchen beschäftigten sıch WI1eE schon ZESAYT, früher NUur sehr selten MItTt den
Problemen der Kriminologie, standen T überhaupt der Theorie und Praxıs
des Strafrechts fremd der ablehnend gegenüber. In Reihe VO  3 moraltheolo-

Sıehe hierzu REBHAN Franz Liszt uNi die moderne defense sociale Hamburg
Beispiel bei DOMBOIS Mensch und Strafe (Wıtten 143
JESCHECK Das Menschenbild unserer Zeit und die Strafrechtsreform (Tübıngen
Karl Die Weirklichkeit Gottes un das heutige Weltbild Unıversitas, 1963 271

.  E  E München 1963 267 vA{ Vergleichende Religionsforschung (Stuttgart 39
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gischen Werken finden sıch ZWAar sogenannte Moralstatistiken, die aber, WEenNnnl mMa  —$

S1C m1 heutigen wissenschaftlichen Maßstäben mi1ßt, keine der NUr gENINSC Aus-
sagekraft haben Schöllgen empfiehlt jedem Theologen, sıch 1 Fragen der Moral-
estatistiık die moderne Kriminologie wenden, und WAarnt gleichzeitig davor,
die Bedeutung der Sozialforschung ı Bereich der Kirche unterschätzen?8.

Die wichtigsten Anstöße für C1iNE moderne Sozialforschung ı Bereich der Kır-
chen kamen zunächst VvVon der katholischen Kirche. Weniger ı Deutschland als ı
westlichen Ausland entwickelte S1' C1NeE „sociologie religieuse Auft protestantı-
scher Seıite ZINSCH die entsprechenden nregungen ıcht csechr vVvon der Kırche als
VOIL einzelnen Persönlichkeiten AaUsS. Auf der anderen Seite beschäftigte sıch die
allgemeıine Soziologie SEeIT langem 190088 Fragen der Religionssoziologie, da{fß es

eiNnNerSeILts soziologısch arbeitende Theologen un anderseits theologisch interessiert:

Soziologen gab? Die Parallele ZUrF Entwicklung der Kriminologıe 1STt offensicht-
lıch Dıie von den Soziologen betriebene Religionssoziologie geriet ähnlich WI1IC das
Hinübergreifen die Kriminologie bald Schwierigkeiten, weıl InNnan M1It den
Tein objektiven Methoden auch auf diesem Gebiet ıcht weıifer kam Man annn
icht den Gehalrt Phänomens vVvon se1iNECIMN Wertgehalt rennen man würde es

dann on der Wirklichkeit trennen?® urch diese Schwierigkeiten entstand ein

Vakuum, und CS iSt deshalb heute ıcht möglıch eine Definition der Religions-
soziologie geben und ıhre Arbeitsmethoden und Aufgaben darzustellen?! Unter
diesen Umständen 1ST 65 für die kirchliche Religionssoziologie WIC für die Krı1-
minalsoziologie eine unumgängliche Aufgabe, sıch VO  3 der Theorie un:
Methode der allgemeinen Soziologie we1lftfer entwickeln. Nur VO  e} Fall Fall,
Z be1 CINISCH empirischen Untersuchungen, sollte und annn aut die allgemeine
Soziologie zurückgegriffen werden.

Dıiıe kırchliche Religionssoziologie der Sozialforschung, WI1IEC mMan S1C

bewegt siıch autf mittleren Linıie; S1IC ann cht „voraussetzungslos
arbeiten, ıhr Ziel 1ST CS, durch die Verbindung VO  ; empirischer Forschung un!
geisteswissenschaftlicher Beurteilung auf dem Untergrund der Theologie —

brauchbaren Aussagen ber 1e relıig1öse Gemeinschaft un die relig1öse Praxıs
die Auswirkungen auf dıe Gesellschaft gelangen??* Sıie 1ST dabe1 durchaus

bereit sich WCLnN NOLUS, Methoden soziologischer Forschung er-

ten Eın Beispiel hıerfür 1ST die Arbeit VO  3 Schreuder Kırche Vorort“ Schreu-
der hat nıcht 1Ur empirisch das relig1öse Leben katholischen Pfarrgemeinde
dargestellt sondern darüber hinaus versucht Hand der empirisch gefundenen
Ergebnisse WI1e eine allgemeine religionssozi0logische Theorie ent-

wickeln. Mit Fragen der Kriminalıtät hat sich die kıirchliche Sozialforschung bısher
kaum beschäftigt.

d Die sozıiolorzischen Grundlagen un Hıerzu Probleme der Religionssoziologie,
Probleme der Religionssoziologie, 215 31 Probleme der Religionssoziologie, und 372
HÄAÄRING A 21—22 Freiburg/Br 1962
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Härıiıng 111 die Religionssoziologie i den Rang theologischen Disziplin
erheben®4. Schöllgen spricht> „christlichen Soziologie“ Dieser christ-
liıchen Soziologie 11ST 65 möglıch mMi1t der modernen Kriminalsoziologie und über-
haupt der Kriminologie CNS zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit Z W1-
schen den Wiıssenschaftlern verschiedener Dıisziplinen 1ST jedoch ihrer An-
näherung Geistig-Methodischen noch schwier1g, we1l  ] S1' die Beteiligten ZU-

nächst auf gSCeMEINSAME Begriftfe un: Definitionen CIN1ISCH INUuSsSeCNH. So sınd S für
den Juristen als Kriminologen Schuld Sühne und Strafe ganz anderes alg
tür den Theologen, der kirchliche Sozialforschung betreibt. Wenn diese Abstim-

ung auf SCMECINSAME Definitionen gelungen 1ST, wiırd damıt der Weg fre  1 SC1INH,
iıcht 1Ur Kernbereich der Kriminologie, der Ursachenforschung, sondern auch
auf dem Gebiet der Bekämpfung des Verbrechens, Pn Strafrecht, und schließ-
lıch der vorbeugenden, kriminalpädagogischen Arbeit zusammenzuwirken.

Von den zahlreichen Aufgaben, die auf den reı genannten Hauptgebieten der
Kriıminologie der Ösung näher geführt werden können, folgenden
urz skizziert.

MOÖGLICHKEITEN DEREIT

Im Bereich der Ursachenforschung liegt nahe, das Problem Religion und Ver-
brechen untersuchen, prüfen, inwWwıeweılit Religion und Konfession
menschliches Verhalten allgemein beeinflussen können und insbesondere das Kri-
minellwerden verhüten VErmMOSCN.

Auf seiıten der Kriminologie x1ibt ZU Problem Religion und Verbrechen bis-
her NUr sehr WENISC Arbeiten. Dıie vorliegenden Ergebnisse der kirchlichen Soz1ial-
forschung können icht unmittelbar als Hılfe herangezogen werden, SiIieC S1N:  d aber
trotzdem Von großem Wert enn wenn sıch schon und das 1STt das Ergebnis V16e-

ler Arbeiten der kirchlichen Sozialforschung®® die sogenannten normalen Men-
schen stärkerem Umfang vVvon dem Einfluß der Religion lösen, annn kann

WEN18CI erwartet werden, daß eCin Einfluß der Religion auf kriminelle,
oft trıebhafte, labile und zuweilen kranke Menschen vorhanden 1ST.,

Eıne umtassende CO Untersuchung des Problems Religion und Verbrechen
WAare besten Team-work VON Religionssoziologen und Kriminologen be-
PINNCN. Als erstes Ware iragen, ob die Masse der Angehörigen der großen Kon-
fessiıonen iNnSsgesamt WEN1ISCI Kriminalität aufweist als eine Gruppe Von Menschen,
1€e keiner Religionsgemeinschaft angehört. Zu diesem Problem hat die Kriminolo-
IC bisher, SOWEIL übersehen 1ST, überhaupt noch ke  1n Material geliefert. Häufı-

HARING a2.0 1r Aktuelle Moralprobleme (Düsseldorf 39
1€. Z die Untersuchung C1INer katholischen Pfarrei Wien, O 13 / der Gemeindemitglieder 4

Zählsonntag der Messe beigewohnt atten. Soziologie der Kirchengemeinde, hrsg ®)  DT
(Stuttgart 1960 116
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ger wurde jedoch di zweıte wichtige Frag ntersuch ob S1 der CGesamt-
kriminalıtät der Mitgliederder einzelnen Konfessionen untereinander statistisch
relevante Unterschiede ZCI1ECN. Es darf dabei icht verkannt werden, daß e1n

sehr großes agnıs 1ST, den Umfang und die Art der Kriminalıität der Angehört-
gChH verschiedener Religionsgemeinschaften erfassen, bewerten, einander
gegenüberzustellen und ann daraus auf den Einfluß der Religion schließen.
Es ziDt Z W ar schon schr viele Statistiken ber die Kriminalität der „Katholiken“
oder Protestanten“ aru.  1  ber hınaus fehlt aber ı der Regel jeder eitere inwels
darüber, ob der einzelne Mensch dessen Straftat ı der Statistik erfaßt ı1ST, über

zußere Konfessionszugehörigkeıit hinaus eiNe echte innere relıg1öse Bindung
hat oder cht. Weiıter WIr'!  d den bisherigen Untersuchungen nıchts ber die
jeweilige konkrete Stellung, die welrtliche Stärke der den allgemeinen Einfluß
der betreffenden Kontession auf die anderen Lebensgebiete ZEeSART, hne deren
Kenntnis und Berücksichtigung eine Auswertung der vorhandenen K riminalstati-
stiken a2um möglıich 11ST. Dıiıe raft der Organisatıon und die weltliche Integrations-
wirkung Religionsgemeinschaft können zudem Veränderungen unterworftfen

C1UMN, haben sich Religionswissenschaftler schon oft gefragt, ob Religion und
eligionsgemeinschaften iıhren weltlichen Ausprägungen auch dem menschlichen

(jesetz des Geborenwerdens, des Wachsens und des Sterbens unterworfen sind7
Härıng die katholische Kiırche unterstehe ZW ar ıcht dem Gesetz des fort-
schreitenden religiösen Verfalls, ohl aber kenne S1C auch Krısen, WI1G gerade

sie zahlreiche Anhänger verliert und vielleicht bei ganz großen Teil
ihrer Anhänger csehr Lebensmächtigkeit einbüßt, da{( S1C aum mehr
and des Bewußtseins ex1istiert Wenn das SUUMMT, alle Statistiken über
die unterschiedliche Kriminalität der einzelnen Konfessionen NUr MIt größten Vor-
behalten deuten die bisherigen Untersuchungen haben jedenfalls den ZU Zeıt-
punkt der Erhebung der Statistiken konkreten rad der soz1alen Integrations-
kraft Religionsgemeinschaft N1ieEe berücksichtigt

Anläßlich der Veröffentlichung VO  - Moralstatistiken wurden früher schon MT

echt die Bedenken vorgebracht daß nämliıch Statistiken NUur zählen, aber icht
9 da{fß es Delikte M1T schwerer und solche MI eichter moralischer Schuld 1ibt,
daß die Zihlmethoden zuweıilen mangelhaft S1N: und daß INan überhaupt Stat1i-
stiken verschiedener Rechtsbereiche NUr großen Vorbehalten miteinander
vergleichen kann?® Be1 der Auswertung VO  3 Statistiken 1STt ferner beachten, daß
oft ein wissenschaftlich haltbarer Bewelıls dafür fehlt, daß die ermittelten Tatsachen

hıer also Konfessionszugehörigkeıt und Kriminalität auch echten kau-
salen Verhältnis zueinander stehen und daß ıcht vielleicht andere Faktoren, wie

v soz1ale kulturelle der ökologische Einflüsse, die Höhe der jeweılıgen Kr1-

Sıehe ]  - MENSCHING Soziologie der Religion (Bonn 259 Un 159
HÄRING 337 und
Hermann KROSE Der der Konfessson auf die Sittlichkeeit (Freiburg/Br 1900) 61
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minalitätsziffer entscheidend beeinflußt haben So kamen rühere Arbeiten ber
die Kriminalität der Kontessionen deutschen Kaiserreich der Schlußfolge-
Fung, daß die stärkere Kriminalıtät den Katholiken wesentlichen auf die
WEN1ISCI gunstigen wirtschaftlichen, soz1ıalen und kulturellen Lebensbedingungen
zurückzuführen WAär, denen FA Zeitpunkt der statistischen Erhebungen die
eısten Angehörigen der katholischen Kontession früheren Deutschen Reıch
lebten. Eıne SdNZ eue amerikanısche Untersuchung kommt bezügliıch des Eın-
flusses der Religion auf die Jugenddelinquenz demselben Ergebnis“

Grundsätzliıch 1S5E INa  a} heute der wissenschaftlichen Forschung > die VOT-

eilige Annahme VOIN Kausalitäten mißtrauisch INa  w vermeıdet den Begriff
der Kausalität Sınne notwendigen Aufeinanderfolge Z W eler Tatsachen
und verwendet stattdessen cschr vorsichtig die Bezeichnung funktionale Be-
ziehung die jeweıils ann als Arbeitshypothese ANSCHOMMECN wiıird WENN C1inN

bestimmter Faktor statıstisch genügender Häufigkeit MIt bestimmten Er-
folg verknüpft 1STt. Selbst berufsmäßige Statistiker welisen wıeder daraut
hın, dafß WITFr Von den von ihnen erarbeiteten Ergebnissen keine „Gewißheiten“
verlangen dürfen, sondern uns MIt „Wahrscheinlichkeiten“ begnügen mussen 41,

Als Ergebnis aller bisherigen kriminologischen Untersuchungen ber die Krı-
minalıtät der verschiedenen Konfessionen 1IST testzustellen, daß ecsS keinen W15S5SCH-

schaftlich gesicherten Beweiıs dafür 1Dt, daß EG der großen:‚:Konfessionen bezug
auf Ausmafß der Schwere der Kriminalıtät ihrer Mitglieder stärkeren und
besseren Eıinflufß ausübt, als 1es eine andere Religionsgemeinschaft TutL.

Klarere Ergebnisse haben Untersuchungen ber die Kriminalitätsziffern der An-
gehörigen verschiedener Sekten, insbesondere den USA Verhältnis ZuUur KrI1-
minalıtät der übrıgen Bevölkerung gebracht. Wır kennen C1iNe Reihe VON Sekten,
die das ZSESAMTE Leben iıhrer Anhänger beeinflussen un gestalten und
damıt auch Verwahrlosung und Kriminalıität fast vollständig verhindern. Es äßt
sıch aber ıcht verkennen, da{(ß 6S sıch zahlenmäßig kleine Gruppen
handelt, deren Angehörige ADl bestimmte Auslese darstellen: enn die anderen,
die sıch den n Anforderungen der Sekte ıcht unterwerfen wollen, VeEeI-

lassen diese Gemeinschaft un setzen S1' ohne Sanktionen befürchten IMNUSSCH,
die gyrößere weltliche Gemeinschaft ab Mıt der Isolierung dieser Sek-

ten Von der SIC umgebenden größeren Rechtsgemeinschaft hängt s9da{iß
manche Sekten durch radıkale Anforderungen ıhre Mitglieder diese einen

Gegensatz Zum Staat bringen un: S1C Dr veranlassen, den Wehrdienst VeOeI-

WEISECIN., In den USA z1ibt G zahlreiche Untersuchungen ber diese Pflichtenkolli-
S1ON, den SOgENANNTEN Kulturkonflikt y} den sich der einzelne Mensch zwischen

LAULICHT: Problems 0} Statistical Research: Recidivism and 1US Correlates, The Journal 0} Criminal
Law, Criminology and Police Scıence, 19%63, 169

41 TIPPETT, Einführung die Statistik Wiıen 148 An änderer Stelle habe ıch ber die Arbeiten ZU!
Problem Konfession und Kriminalı Reihe VO:  - Ländern berichtet un! umfangreiches Zahlenmaterial VOI-

gelegt Religion und Verbrechen, Monatsschrif} für Kriıminologie und Strafrechtsreform, 1956
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Sekte und Staat sieht*? Es WariIrec für die kıirchliche Sozialforschung und
die Kriminologie schr wichtig untersuchen, ob ıcht CIN15C der Lehren, die WITLr

dem Studium der Kriminalıität der Sekten entnehmen können, auch für die gyröße-
remn Kontessionen Regeln enthalten, MILtTt deren Hıiılfe S1IC das Verhalten ihrer An-
gehörigen besser als bisher beeinflussen können.

Einen 1inwels darauf daß der rad der Zusammengehörigkeit großen
Religionsgemeinschaft tatsächlich entsprechenden Einflu£ß aut das Verhalten
der Angehörigen ausüben kann, bıeten die vorliegenden Untersuchungen ber 1e
Selbstmordhäufigkeit Katholiken und Protestanten. Unter Kriminologen
und Soziologen wiırd fast einhellig die Auffassung VertretCcH; dafß die Selbstmord-

der Katholiken wesentliıch nıedriger 1ST als die der Protestanten®® Eıne
NEUCIC Untersuchung von Wallner betont daflß be1 den Katholiken die Lockerungs-
möglıchkeıit der relig1ösen Bindungen WEN1LSCI gegeben 1STt als bei den Protestanten
und dafß 65 nıcht NUrLr auf die Konfessionszugehörigkeıt, sondern VOrTr allem auch auf
die praktische Ausübung der Religion ankommt. So lagen die Jahrhundert-
wende FASt alle Selbstmorcherde Provinzen der Ländern des Deutschen
Reiches, denen TE der Abendmahlsbesuch außerordentlich schwach wart*

Es WAarTe allerdings elitfer untersuchen, ob ıcht die früheren Statistiken ber
die stärkere Selbstmordhäufigkeit der Protestanten dann C1in anderes Biıld e_

gäben, WECNnN INa  e} den Sammelbegrift Protestanten nach Lutheranern un: Re-
tormierten aufgliedern würde. Religionssoziologische Forschungen haben schon
mehrfach nachgewiesen, daß die Reformierten ıhrer Kirche stärkeren Zu-
sammenhang und -halt haben, als das bei den Lutheranern der Fall 1ST. Es W are

prüfen, ob sıch die daraus ergebende Hypothese bewahrheıitet, daß die Selbst-
mordhäufigkeit unfer den Reformierten WENI1ISCIF stark ı1ST als bei den Lutheranern
und sıch mehr der Zahl der Katholiken annähert. Man hat auch schon beobachtet,
daß sıch 1 Lauf der Geschichte dıie Anzahl der Selbstmorde ı Bereich der EV

gelischen Kırche jeweıls entsprechend der Intensität des relig1ösen Lebens Ver-

anderte. Zur Zeıt des Blühens des Pıetismus un: des Methodismus die Zah-
len der Selbstmorde schr gering“

Die Statistiken ber die Kriminalität der verschıiedenen Konfessionen 75ählen
1Ur die große Masse der Kirchenglieder, N müßfÖte darüber hinaus auch möglich
SCIN, den Einfluß der Religion auf den einzelnen Menschen unmıiıttelbar nachzu-
e1isen. Dabej annn CS ıcht darum gehen ZC1CNH, 6S überhaupt Kriım1-
nalıtät o1bt sondern 6S 1STt Jediglich fragen, ob dıe Religion die Art der das

Sıehe SELLIN, Culture Conflict and OCriıme (New ork M1 Beispielen, S, auch SCHÖOÖLLGEN, Die
soziologischen Grundlagen der batholischen Sıttenlehre (Düsseldorf 90—91 IMI den Ausführungen ber die
Binnenmoral.

43 Georg IEGMUND eın oder Nichtsein (Trıier 96—112 auch MID  FF Soziologie des Ver-
rechens (Düsseldorf 196 a.2.0 76 £., HENTIG Das Verbrechen (Berlin

Hentig spricht VO:  - der „alten, wohlbekannten Selbstmordfestigkeit der Katholiken
44 WALLNER Kulturraum und Moralstatistik Rheinische Vierteljahresblätter, 1955 2237
45 ZITTYA Selbstmörder (Leipzig “1925) 383
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Ausmaß des Kriminellwerdens der Menschen beeinfl ssen erma WI1S
ses Mafiß Verwahrlosung und Kriminalıtät gibt CS, SOWEeITt INnan 1€e Geschichte
zurückverfolgen kann, jeder menschlichen Gesellschaft Die katholische Kirche
hat der menschlichen Unzulänglichkeit und Schwäche schr realistischer Weıse da-
durch Rechnung tragen, da(ß sıie das ZESTALLEL, W as die Soziologen Ventilsitten
NCNNCN, indem S$1ie also SCWISSC Abwechslungen duldet WI1e sie MIt bestimmten
Festen Kirchenjahr und MIt der Institution der Fasnacht verbunden SIn  d

Man hat auf seıten der Theologen WIe der Kriminologen un Soziologen
unmittelbaren Einfluß der Religion auf die Kriminahität behauptet selten

diesen aber tatsächlich auch nachweısen können. Eınige amerikanısche Soziologen,
die der ben beschriebenen Rıchtung der wertfreien Soziologie gehören, haben
dagegen jede Beziehung 7zwischen Religion und Kriminalität kategorisch be-
stritten?®?

Zukünftige Untersuchungen dürfen siıch icht einfach damıt begnügen,
iırgendwie Einfluß der Religion auf die Kriminalität des einzelnen Men-
schen festzustellen, es mufß versucht werden ZC1SCNH, WIEC konkreten Fall ein

relig1öser Einfluß wirksam wird welche Stärke hat und WIeC lange andauert
vielleicht aßt sich auf diese Fragen allerdings 1981° eiNne wirkliche Antwort geben.

Auf dem Gebiet der Bekämpfung der Kriminalität kommt dem Strafrecht und
der Strafrechtspraxis die vornehmste Rolle Unser heutiges Strafrecht ann NUur

AUuUs seiner geschichtlichen Entwicklung heraus und Ur Berücksichtigung der
relig1ösen und kirchlichen Einflüsse verstanden werden. Diese Einflüsse sınd b1s-
her noch iıcht genügend untersucht worden: 6S können ier NUr CIN1SC Andeutun-
SCH gemacht werden, welche Fragen noch der näheren Beantwortung harren.

Es 1St davon auszugehen, daß der Sanzcnh uns bisher bekannten Geschichte
elıg1on und echt CNS miteinander verbundenOT: Die Rechtssoziologie

ermittelte daß Rechtsleben der archaischen Gesellschaften und der theokratisch-
charismatischen Reiche die Religion eine beherrschende Rolle spielte*

ber die ursprüngliche Einstellung des Christentums Zum echt allgemeinen
und zZzu Strafrecht insbesonders sınd die Auffassungen auch den Theologen
nıcht einheitlich

Eıne Reihe VOTr allem protestantischer Theologen behauptet das absolut Neue
des Christentums sc1ı 6S SCWESCNH, dafß ESUS ıcht der Ordner fein irdischer Rechts-
verhältnisse habe sein wollen48

Erst allmählich setizte sıch innerhalb der frühen Kırche eine einheitliche Eın-
stellung ZUuU staatlıchen Strafen überhaupt und bezüglıch der Straffreiheit e1N-

Zitate bei MID Religion und Verbrechen, auch Criminalıty and religion, in

tirdschrifl [91eba strafrecht, 1960, 264.
47 Grundzüge der Soziologie des Rechts (Soziologische Texte Ban! 6) (Neuwied 214, AU|

SCHILLING, Religion UN Recht (Stuttgart 7)-
SCHILLING 61, Rudolf Sohm und Leo Tolstoi,; Rechtsordnung und Gottesreich (Heidelberg

*1951) 265 Die Botschaßft fesu damals MI beute Bern und Rechtsphilosophie
(Stuttgart >1956) 191
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zelner Verhaltensweisen durch Der Professor für Moraltheologie Schöpf hat in

seinem Buch „Das 'Töstungsrecht bei den Ffrühchristlichen Schriftistellern bıs ZZeıt
Konstantins“ die Auffassungen über Mord, Selbstmord, Euthanasıe, otwehr,
Kindermord Todesstrafe, Tyrannenmord und Krieg dargestellt; Arbeıt
könnte das Vorbild für eiıtere Untersuchungen bieten, die sıch zeitlich die VO  -

Schöpf untersuchte Periode anschließen. So 155en WITLr beispielsweise ber den
rad des Einflusses der Religion auf die zahlreichen Strafrechtssysteme des Mittel-
alters NUur sehr N1$. Auft der Seıite oilt das Mittelalter als eine Zeıit, ı der
die Kirche starken Einfluß auf das ZESAMTE Leben und damıt auch auf das
Recht ausübte, anderseits Sagl Huizınga ı SC1INECIXN Werk Herbst des Mittelalters“ 3  » {

das Gerechtigkeitsgefühl se1l dieser Zeıt aller Bemühungen der Kirche noch
ZUu dreı Viertel heidnisch gewesen””

Die heutige Stellung der Kıiırchen ZU echt und ZU Strafrecht 1SE unterschied-
lıch Die katholische Kiırche 1St grundsätzliıch mMiIt dem echt verbunden als
die protestantischen Religionsgemeinschaften, diese wiederum haben ein ENSCICS
Verhältnis Z.U echt als die Orthodoxen Kirchen®!.

Nach offizieller katholischer Auffassung, die apst Pıus XII re1 Anspra-
chen Juristen den Jahren 31 dargelegt hat, 1ST die Funktion des
Strafrechtes 1 dem Aspekt des Letzten Gerichtes sehen. Da dieses
DUr Vergeltung 11ST, dient auch das welrtliche Straten der Verwirklichung des Ver-

geltungsgedankens®?. Auf der anderen Seıite Andet S1  ch ı10l modernen katholischen
Schrifttum eCinNne Hinwendung den Grundsätzen des Sanz frühen Christentums,
nämlich Cine Mahnung ZuUur Liebe, Güte un Milde Danach steht ber der Ver-

wirklichung des Vergeltungsgedankens das größere Gebot ZUrFr Verwirklichung der
christlichen Liebesordnung®® Auch evangelische Stimmen wenden sıch das
Prinzıp der Vergeltung, arl Barth und Staufter®*

Besondere Beachtung durch die Forschung verdient die Geschichte der kirch-
lıchen Gerichtsbarkeit iınsbesondere der Praxıs der Verhängung der Kirchenbußen D
auf katholischer WI1eC auf protestantischer Seıite. Wır haben Z War das grundlegende
Werk des früheren Freiburger Anstaltsgeistlichen Krauß Im Kerker VOr und nach
Christus 55 dieses Werk 1ST aber bereıits etzten Jahrhundert erschienen und
bedarf heute der Erganzung un ohl auch CINISCH Punkten der Berichtigung
Kraufß schildert die kırchliche Liebestätigkeit Gefangenen des weltlichen ta2a-
fes und die Geschichte der Gefängnisse der Kiırche für Ordensangehörige, Welt-
geistliche un Laıen. Da VO  ; seiten der Kirchen anscheinend häufig von der Ver-

hängung VO  =) Gefängnisstrafen und Kirchenbußen Gebrauch gemacht wurde, Läßt

€  Y Regensburg 1958 Stuttgart 1953,
GURVITCH A{ 214—-215 195
Hans ULF ınn uNı Zweck der Strafe der Gesellschafl, 1D} Stimmen der Zeit, 176 (1961/62)
Hierzu Schuld unı Sühne, Eın Beitrag ZUr Strafrechtsreform, Hochland, 1962, 195—199, UAR-

DINI, Der Herr (Würzburg 102, Für Nı wwider die Todesstrafe, Carıtas 1959, 208,
Die weltliche Strafe der evangelischen Theologie, hrsg. ‚41 DOMBOIS Wıtrtten 148, "TAUFFER

.. 45 n  n Freiburg/Br. 1895.
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sıch indirekt daraus auf das Ausmaß der Kriminalität Ordensangehörigen
und‘Geistlichen schließen. Auch diese Fragen müuü{fßten mehr, als 1es bisher 4
schah, untersucht werden.
Da 7zwischen Religion un: Strafrecht ein mehr der WEN1ISCI Ver-

hältnıs bestand lıegt CS ahe anzunehmen, da{ß 6S Ce1iNe ahnlich CNSC Beziehung
zwischen Religion und Richtertum gyab Es fehlt bisher eine zusammenhängende
Darstellung der Geschichte des Rıchtertums un insbesondere der Eıinflüsse, die für
richterliche Urteıile allgemein un: Einzelfall entscheidendj Es 1STt kein
Zweıtel dafß der Religion derartigen Untersuchung ecin wichtiger Platz
zukommt. Besondere Beachtung WAare der rage schenken, inNnW1IeEeWEIL sıch noch
heute die Strafzumessungsprax1s relig1ös gebundener Rıchter Von der ihrer Kolle-

- gCN unterscheı1idet, die relig1ös ıcht gebunden sind.
Be1 den Beratungen der Grofßen Strafrechtskommission haben selbstverständ-

lıch auch relig1öse Einflüsse C1iNeEe Rolle gespielt. Der VO Bundesjustizministerium
Zusammenarbeit INIT der Großen Stratrechtskommuissıiöon erarbeitete Entwurf

Strafgesetzbuches hat sSCiNEN Schöpfern bisher mindestens ebensovie!
Kritik WI1IeC Anerkennung eingebracht. Vor allem Ausland bezeichnet INnan den
Entwurt häufig als cschr konservativ, WEenNnn nıcht Sar als 1V So enttferne
sıch der Entwurf Bereich der Sıttlichkeitsdelikte VO  3 der Entwicklung
den eiısten anderen europäıschen Ländern, berücksichtige die Ertahrun-
gCn der Kriminologie un: die Stelle realer Grundlagen ein relig1öses Be-
kenntnis.

Diesen Vorwürfen annn entgegnet werden, dafß die vVvon der Kriminologie Er-

arbeiteten Ergebnisse gerade auch Bereich der Sıttlichkeitskriminalität allge-
INCeC1N sicher siınd daß INa  ; aut iıhnen schlecht C1IinNn System von Normen
autbauen kann9®

Den Schöpfern des Entwurtes ann Eınklang MIt den modernen Entwick-
Jungen der Kriminologie un Stratrecht sıcher eın Vorwurf daraus gemacht
werden, daß S1C sıch einzelnen Punkten VO  zD religiösen und ırchlichen Auf-
fassungen beeinflussen ließen, 65 WAAaTe NUuUr kritisch untersuchen, Von welchen
relig1ösen Einflüssen S1Ee sich jeweıils leiten ließen, un ob nıcht die Strömun-
SCH auch diesem Fall stärkere Beachtung verdient hätten. Die lebhaften Aus-
einandersetzungen christlichen Bereich gerade Fragen des Sıttenstrafrechtes,
ZC1ECNH, daß die Fronten Bewegung siınd Es mehren sıch die Stimmen, dıe für
die Gestaltung des Sıttenstrafrechtes CiNe Betrachtungsweise fordern, WI1e SIC den
Anschauungen der Scholastiker und der Kirchenväter entspricht Schöllgen
das Wort von Thomas VOoNn Aquın „Das menschliche Gesetz annn ıcht alles VeIr-

biıeten, W as durch das Naturgesetz verboten wird“

16€6| hierzu und Menschenbild und Strafrechtsreform, Zeitwende, 1962 582
57 Das Prinzıp Gegenwart, Wort UN Wahrheit, 1963 184 S.0 auch PIEPER Zucht und Maß (München

62 und das Buch VO:!  - BR!  GER Marıa Magdalena (Düsseldorf
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Die S1C! damıt ausdrückende Neigung ZUr Vorsicht und ZUr Zurückhaltung
Bereich des Sittenstrafrechtes trıfit sıch mMi1tt CINISCN Erfahrungen der Kriminologie,
WIC S1C dem ammelwerk Sexualıtät un! Verbrechen“ niedergelegt sind In
diesem Werk Sagt Schöllgen, „der Moraltheologe wird die empirischen Unter-
suchungen der Kriminologie als Hiılfen begrüßen, weıl 6S ıhm C1INZ1$5 darum
gehen dart dem straffällig gewordenen Mitmenschen Gerechtigkeit, aber auch
wirksame Hıiılfe wıdertahren lassen. Das AalV iınflatıonÄäre Moralıisieren
Alltag 1SE für dieses Bestreben der aum bändıgende Gegner“ Andeutungen
von Harıng ber die Aufgaben des Konzıils eisen dieselbe Rıchtung Er-

:der katholischen Moraltheologie un der Sıttenpredigt durch ein bewuß-
tes Zurückgehen auf die Heıilige Schrift und die Kirchenväter®

In der Praxıs des Strafrechts 1ST eiNne fruchtbare Zusammenarbeit 7zwischen Theo-
logen un: Kriminologen VOT allem auf dem Gebiet des Strafvollzuges möglich®

Auch bei der Durchführung der Bewährungshilfe 1ST die Mitwirkung der Kır-
chen dringend erwünscht In der Praxıs der „probatiıon hat INan England un
den USA gute Erifolge MI der Heranziıehung VO  3 Geistlichen aller Religions-
yemeinschaften gemacht Wenn be1 uns Hum allerdings vorschlägt, Seelsorge mMOSC
als Bewährungsauflage VO Rıchter gleichsam als Medizin verordnet werden,
iST dieser Vorschlag schon deshalb undiskutabel weıl dem Grundgesetz wiıder-
spricht®.

Be1 der Verbrechensbekämpfung WI1IC auch der -vorbeugung wiırd die Mitarbeit
der Kırchen dringendsten ı Bereich der Jugenddelinquenz benötigt. Auf die-
SC}  3 Gebiet sınd Erziehungs- und Umerziehungsaufgaben größten Ausmaßes
lösen, die 1Ur Zu eıl von der allgemeinen Pädagogik bısher 1ı Angriff gCNOM-
LULCH worden sınd Man hat deshalb schon versucht, als Teilgebiet der Kriminolo-
gIC eine besondere Kriminalpädagogik entwickeln, der 1e Kırchenb E T N A grofßen und segensreichen Beitrag eisten können®3.

In den USA arbeiten. vielen Orten die Kirchen INIT den Jugendrichtern Aaus-

gezeichnet Iinen.,. In New ork WIr SeIt 1961 jeder VOTr Gericht erscheinende
katholische jugendliche Rechtsbrecher sofort dem für ıh zuständigen Seelsorger
ZUT Betreuung gemeldet In Mequon/ Wiısconsın werden jugendliche Rechtsbrecher
schon Von der Polizei Aaus sofort den für S1IC zuständigen Seelsorgern überwiesen.
Man hat INIL dieser Praxıs gute Erfolge erzieltr%4

Die vorbeugende Arbeıt beginnt schon der Schule MItTt der Verkehrserziehung
Hrsg. VO' BAUER ’\ Fischer-Bücherei Frankfurt/M.
Ebd /0, auch die Austführungen VO' THIELICKE demselben erk ZUMm Problem der Homosexualität:

und SCHÖLLGEN, Homosexualıtät und Seelsorge, Anıma, 1963, DIECKHOFF, Der Griffin-Report
1956 (Hamburg O, J.)ME EB SE N LA ME P P S AT SE Das Konzil Zeichen der Fiınheit (Freiburg/Br. und 93 a

Hierzu MID.  RFF, Religion und Strafvollzug, Monatsschrifi Kriminologie und Strafrechtsreform,
1963,

Verurteilung und Bewährungshilfe Dienste der Andragogik onn 172
Hıerzu eingehend PETERS, Grundprobleme der Kriminalpädagogik (Berlin
FBI Law Enforcement Bulletin, Julı 1963
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der Jugend Wenn 1er schon schwere Verstöße die Verkehrsbestimmungen
auch als Sünden gebrandmarkt werden, mag vielleicht Sanz Jangsam C1INEC uVer-
kehrsgesinnung wachsen, die uns jahrliche Tausende Von Toten un Verletzten

ann In den etzten Jahren 1ST die Anzahl der Verkehrsdelikte allen
Ländern besonders stark angeStlegen. Fur ihre Untersuchung und Bekämpfung
hat sich C1inNe CISCNC Verkehrskriminologie entwickelt, MIt deren Vertretern heo-
logen un: Religionssoziologen NS zusammenarbeiten sollten. Es sibt schon CIN1SC
nsätze dafür, dafß die Kırchen dem Bereich der Verkehrsdelikte einNe stärkere
Autmerksamkeit schenken, Als 1eSs früher der Fall war®

Geschichte als Kraftfeld 7wıischen Freiheit und rdo
andglossen christlichen Geschichtsphilosophie

Friedrich Klenk 5 ]

Man spricht Von Erdgeschichte, Naturgeschichte, Geschichte des Lebens. ber
das 1ST C1iNe une1gentliche Redeweise. Geschichte eigentlichen Sınn hat DUr der
Mensch Man annn Von der Lebensgeschichte einzelnen sprechen, Bı10-
graphie. Geschichte vollen Sınn 1STE jedoch gemeinschaftsbezogen. Ge-
schichte haben 1ST ein Vorrang des Menschen, iınsofern das notwendige Geschehen
der Naturgesetze überste1gt, sıch Freiheit cselbst verwirklıcht un SC1INECIN etzten
Zıel zustrebt Da der Mensch Geschichte hat, C1IgT aber auch dafß unvollkom-
INCMN 1ST: Gott hat keine Geschichte. Geschichte vollzieht sıch Raum un! eıit und
verrat damıt, daß WITL endliche Wesen sind. Geschichte haben 1STE also E1INE doppel-
wertige Eigenschaft. Diese Doppelwertigkeıit wiırd sıch ı wıeder emerkbar
machen.

Es hängt IM1T der Eıgenart des Geschichtlichen INIMMCN, daß CS ıcht jeder
Entwicklungsstufe Volkes, Gemeinschaft oder auch der SanNzZCH Mensch-

Hıerzu Du Jährst Dein Leben, Predigtunterlagen ZUr. Bundesverkehrsaktion Alkohol und Verkehr 1960
amm Dire Aufgabe der Kirche ZU Problem Alkohol Straßenverkehr (Kassel Ja und
LEHMANN Kirche und Verkehrssicherheit Zeitschrifl Jür Verkehrssicherheit 1962 37 fr M1{ eingehen-
den Dokumentatıon; sıehe auch RANCKE Die Straße gehört Gott, Theologische Gedanken Verkehrsjuristen
Hamburg und FRANCKE Eın Verkehrsrichter fragt, Zeitwende, 3/1963
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